
UMFASSENDER HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 

Organisation: Boécourt Moto Racing Team 

Sitz: Canton du Jura, Suisse 

 

1. ANGABEN DES TEILNEHMERS 

 

Je nach Anmeldung 

 

2. RECHTSGRUNDLAGEN 

 

Dieses Dokument stützt sich insbesondere auf Art. 41 ff. OR (unerlaubte Handlung), Art. 97 

ff. OR (vertragliche Haftung), Art. 100 OR (Grenzen des Haftungsausschlusses), Art. 101 

OR (Hilfspersonenhaftung) sowie auf das Schweizer Zivilrecht und das IPRG. 

 

3. ANERKENNUNG DER ERHEBLICHEN GEFAHR 

 

Ich erkenne ausdrücklich an, dass die Teilnahme an einem Motorrad-Bergrennen eine 

Hochrisikosportart darstellt, die schwere Verletzungen, dauerhafte Invalidität, Lähmungen 

oder Tod verursachen kann. Zu den Risiken gehören u. a. Stürze, Kollisionen, Abkommen 

von der Strecke, menschliches Versagen (Fahrfehler, Müdigkeit), technische Defekte, 

Wetter, Strassenzustand, Splitt/Trümmer sowie das Verhalten anderer Teilnehmer oder 

Dritter. 

 

4. UMFASSENDE RISIKOÜBERNAHME 

 

Ich nehme freiwillig und in voller Kenntnis der Risiken teil. Ich übernehme sämtliche 

bekannten oder unbekannten, vorhersehbaren oder unvorhersehbaren Risiken, die direkt 

oder indirekt mit meiner Teilnahme verbunden sind, einschliesslich Risiken aus einfacher 

Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Organe, Helfer oder Hilfspersonen. 

 

5. TAUGLICHKEIT, EIGENVERANTWORTUNG, FAHRZEUG UND 

AUSRÜSTUNG  

 

5.1 Tauglichkeit/Gesundheit: Ich erkläre, körperlich und geistig geeignet zu sein, keine 

medizinischen Gegenanzeigen (bekannt oder vermutet) zu haben und nicht unter Alkohol, 

Betäubungsmitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen zu stehen, die meine 

Fahrtüchtigkeit, Reaktionsfähigkeit oder Urteilskraft beeinträchtigen könnten. 

 

5.2 Fähigkeiten/Berechtigungen: Ich verfüge über die erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und – falls anwendbar – Lizenzen/Berechtigungen. Mir ist bewusst, dass der 



Veranstalter meine Selbsteinschätzung nicht ersetzen kann. 

 

5.3 Fahrzeug: Das eingesetzte Fahrzeug ist technisch einwandfrei, ordnungsgemäss 

gewartet und entspricht dem Reglement (inkl. technischer/akustischer Anforderungen). 

 

5.4 Ausrüstung: Ich verpflichte mich, eine reglementskonforme Schutzausrüstung zu tragen 

(insb. homologierter Helm, Protektoren, Kombi/Airbag falls vorgeschrieben, Handschuhe, 

Stiefel) und alle Anweisungen im Rahmen der technischen Kontrolle zu befolgen. 

 

5.5 Eigenverantwortung: Ich trage die volle Verantwortung für meinen Gesundheitszustand, 

mein Fahrzeug und meine Ausrüstung – auch wenn Kontrollen/Beobachtungen durch 

Offizielle/Helfer erfolgen (keine Garantie). 

 

6. INFORMATION, BRIEFING UND FREIWILLIGE INFORMIERTE 

EINWILLIGUNG  

 

6.1 Vorinformation: Ich bestätige, das Reglement, das Sicherheitskonzept, Verhaltensregeln 

und Notfallabläufe rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten und zur Kenntnis genommen 

zu haben. 

 

6.2 Briefing: Ich nehme am Fahrerbriefing teil (sofern vorgesehen) und befolge sämtliche 

Weisungen und Entscheide der Offiziellen (Streckenposten, Rennleitung, Sicherheit). 

 

6.3 Einwilligung: Ich hatte ausreichend Zeit, dieses Dokument vollständig zu lesen, Fragen 

zu stellen und unterschreibe freiwillig, ohne Druck oder Zwang. Ich verstehe die rechtliche 

Tragweite des Anspruchsverzichts, einschliesslich der Tatsache, dass er – im Rahmen des 

Schweizer Rechts – auch sehr schwere Personenschäden betreffen kann. 

 

6.4 Sprache: Ich bestätige, dass mir dieses Dokument in einer von mir verstandenen 

Sprache ausgehändigt oder hinreichend erklärt wurde. 

 

7. VERZICHT AUF ZIVILRECHTLICHE ANSPRÜCHE 

 

Soweit gesetzlich zulässig, verzichte ich ausdrücklich, unwiderruflich und endgültig auf 

sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) gegen 

den Club, seine Organe, Vorstandsmitglieder, Helfer, Offizielle, Partner, Hilfspersonen und 

die Präsidentin, die direkt oder indirekt aus meiner Teilnahme entstehen, einschliesslich 

einfacher Fahrlässigkeit (Art. 41, 97 und 101 OR). 

 

Dieser Verzicht gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gemäss Art. 100 OR. 

 



8. EINBEZIEHUNG DER ERBEN 

 

Der vorstehende Verzicht gilt im gesetzlich zulässigen Umfang auch für meine Erben, 

Angehörigen und Rechtsnachfolger, soweit deren Ansprüche auf meine Teilnahme 

und/oder auf Schäden beruhen, die ich erlitten habe. 

 

9. UMFASSENDE FREISTELLUNG / INDEMNISIERUNG 

 

Ich verpflichte mich, den Club vollständig schadlos zu halten und von sämtlichen 

Ansprüchen Dritter (einschliesslich anderer Teilnehmer, Zuschauer, Eigentümer, Behörden, 

Versicherer) sowie von allen Kosten (Gerichts- und Anwaltskosten) freizustellen, die aus 

meinem Verhalten, Unterlassen, meinem Fahrzeug, Material oder meiner Teilnahme 

resultieren, soweit nach Schweizer Recht zulässig. 

 

10. HAFTUNGSBEGRENZUNG AUF VERSICHERUNG 

 

Eine allfällige Haftung des Clubs ist – soweit gesetzlich zulässig – auf den Betrag 

beschränkt, der tatsächlich durch die Haftpflichtversicherung des Clubs gedeckt ist, unter 

Vorbehalt zwingender Bestimmungen. 

 

11. PERSÖNLICHE VERSICHERUNGSPFLICHT 

 

Ich bestätige, über ausreichenden Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz zu verfügen, 

gültig in der Schweiz. Für im Ausland wohnhafte Teilnehmer bestätige ich zudem eine in der 

Schweiz gültige Deckung und – falls erforderlich – eine Rücktransport-

/Repatriierungsversicherung. 

 

12. ANWENDBARES RECHT UND AUSSCHLIESSLICHER GERICHTSSTAND  

 

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 

 

Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Teilnahme oder diesem 

Dokument sind ausschliesslich die zuständigen Gerichte des Kantons Jura (Schweiz) 

zuständig (einziger und ausschliesslicher Gerichtsstand), unter Vorbehalt zwingender 

Bestimmungen des Schweizer Rechts und des IPRG. Der Teilnehmer verzichtet im 

zulässigen Umfang auf andere Gerichtsstände, insbesondere im Ausland. 

 

13. SALVATORISCHE KLAUSEL 

 



Sollte eine Bestimmung dieses Dokuments ganz oder teilweise unwirksam sein, bleiben die 

übrigen Bestimmungen wirksam. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck möglichst nahekommt. 

 

14. BEWEIS UND AUFBEWAHRUNG 

 

Die unterschriebene Fassung (handschriftlich oder elektronisch) gilt als Beweis. Der 

Veranstalter darf eine Kopie (Papier oder digital) zu Beweiszwecken, zur 

Veranstaltungsorganisation und zur Rechtsverteidigung bei Schadenfällen aufbewahren. 

 

15. SCHLUSSERKLÄRUNG 

 

Mit der Bestätigung meiner Registrierung auf der Website bestätige ich, dass ich das 

vorliegende Dokument vollständig und aufmerksam gelesen habe, dessen rechtliche 

Tragweite verstehe und es freiwillig, ohne Zwang und in voller Kenntnis der Sachlage 

unterzeichne. 

 


